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StadtwerkeFix Strom 
Besondere Bedingungen der Stadtwerke Herne AG 
1. Vertragsschluss /Lieferbeginn/Bonitätsauskunft
1.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen etc. ist freibleibend und unverbindlich.
1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass

alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind. 
1.3. Kann der Kunde aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Auf-

tragserteilung beliefert werden, haben die Parteien das Recht, den Vertrag mit sofortiger Wirkung in Textform zu 
kündigen. Der Kunde verpflichtet sich, dem Lieferanten seinen Zählerstand zum Vertragsbeginn mitzuteilen.  

1.4. Der Lieferant behält sich vor, zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung 
des Vertragsverhältnisses im Einzelfall Auskünfte der Creditreform Boniversum GmbH zur Bonität des Kunden einzu-
holen. 

1.5. Der Kunde verzichtet auf papierbasierte Kommunikation und erklärt sich einverstanden mit per E-Mail zugestellter oder 
zum Download zur Verfügung gestellter Kundenkommunikation in digitalem Format (insbesondere eine Onlinerech-
nung). Der Kunde ist berechtigt sämtliche online abwickelbaren Vorgänge im Online-Kundencenter auf www.energie-
von-nebenan.de bzw. www.stadtwerke-herne.de durchzuführen. Dem Kunden ist es jederzeit gestattet, für Anzeigen 
und Erklärungen wie z.B. Anfechtung, Rücktritt, Widerruf oder Kündigung von der elektronischen bzw. online-basierten 
Kommunikation abzuweichen und die Schriftform zu wählen. Sämtliche Mitteilungen zur Durchführung dieses Vertrags-
verhältnisses, insbesondere Preisanpassungen, Anpassungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen etc., werden in 
Textform, z. B. als Dateianhang im PDF-Format im Online-Kundencenter zur Verfügung gestellt. Der Kunde erhält bei 
jeder neuen Mitteilung für ihn im Online-Kundencenter eine E-Mail. Der Kunde verpflichtet sich, eine etwaige Änderung 
seiner E-Mail-Adresse dem Lieferanten unverzüglich mitzuteilen. Auf ausdrücklichen Wunsch ist eine papierbasierte 
Kommunikation möglich. Mahnungen werden postalisch verschickt. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch ent-
standenen Kosten nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung. Wird auf Wunsch des Kunden eine Rechnungskopie 
postalisch verschickt, wird diese mit 10 € berechnet. 

2. Preise/Preisanpassung/Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen
2.1. Der Preis setzt sich aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen. Der Preis wird

kalkuliert auf Grundlage der Kosten, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif (unabhängig vom Zeitpunkt 
des jeweils einzelnen Vertragsschlusses) anfallen. Er enthält folgende Kosten:   
Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten für Messstellenbetrieb – soweit diese Kosten dem Lieferanten 
des Messstellenbetreibers in Rechnung gestellt werden – das an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die 
vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende KWKG-Umlage nach § 12 EnFG, den Aufschlag für besondere ein-
speiseseitige Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A), die Umlage nach § 19 Abs. 2 Strom-
NEV, die Offshore-Netzumlage nach § 17 f EnWG i.V.m. § 12 EnFG), die Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 
bis 11 EnWG, die Stromsteuer, die Kosten für den Erwerb und die Entwertung von Herkunftsnachweisen nach § 3 Nr. 
29 EEG sowie die Konzessionsabgaben. Die Wasserstoffumlage wird derzeit in die Umlage nach § 19 StromNEV 
eingerechnet. Der Aufschlag für besondere einspeiseseitige Netznutzung kann nach der Festlegung der BNetzA (Az. 
BK8-24-001-A) ab dem 01.01.2025 erhoben und gemeinsam mit der § 19 StromNEV-Umlage als Aufschlag für be-
sondere Netznutzung abgerechnet werden. Der Lieferant ist berechtigt, mit grundzuständigen Messstellenbetreibern 
Vereinbarungen zur Abrechnung der Entgelte für den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen und moder-
nen Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grundzuständiger Messstellenbetreiber gegenüber dem Lieferanten 
abrechnet, soweit der Lieferant sicherstellt, dass eine zusätzliche Inanspruchnahme des Kunden für diese Entgelte 
durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist. 

2.2. Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 
2.1und 2.3 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich der Preis um die hieraus entstehenden Mehr-
kosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer 
Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder 
o. ä.) belegt wird, soweit diese, unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leis-
tungen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei Erstattungen (z. B. in Form
negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Preisreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehr-
kosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die
jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten
beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach
Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entste-
hung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine solche Weiterberechnung spätestens einen Monat vor dem geplanten
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Wirksamwerden in Textform informiert. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Weiterberechnung zu kündigen. 

2.3. Zusätzlich fällt auf den Preis nach Ziffer 2.1 und 2.2 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an (derzeit: 19 
%). 
Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffer 2.2 und 2.3 zu zahlenden Preisbestandteils 
auf Anfrage mit. 

3. Messstellenbetrieb
3.1. Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil

dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber schließt. Der 
Lieferant stellen dem Kunden das Entgelt für den Messstellenbetrieb und Messung unter den Voraussetzungen von 
Ziffer 2.1. in Rechnung. 

4. Netzbetreiber
4.1. Der örtliche Netzbetreiber für das Versorgungsgebiet Herne ist die Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18, 44623

Herne, Amtsgericht Bochum HRB 9354. 

5. Stromkennzeichnung
5.1. Die vom Lieferanten im Jahr 2025 gelieferte elektrische Energie setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen:

2,3 % Kernkraft, 35,7 % Kohle, 14,5 % Erdgas, 1,3 % Sonst. fossile Brennstoffe, 46,2 % Strom aus Erneuerbarer 
Energie mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage, 0,0 % Erneuerbarer Energie, finanziert aus 
der EEG-Umlage, 424 g/kWh CO²-Emissionen, 0,0001 g/kWh Radioaktiver Abfall. 

5.2. Bei Wahl der Zusatzoption „Ökostrom“: Das Ökostromprodukt setzt sich aus folgenden Energieträgern zusammen: 
0,0 % Kernkraft, 0,0 % Kohle, 0,0 % Erdgas, 0,0 % Sonst. fossile Brennstoffe, 50,9 % Strom aus Erneuerbarer Ener-
gie, gefördert nach EEG, 49,1 % sonstige Erneuerbaren Energien, 0 g/kWh CO²-Emissionen, 0 g/kWh Radioaktiver 
Abfall. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.stadtwerke-herne.de/strommix 

http://www.stadtwerke-herne.de/strommix


1. Umfang und Durchführung der Lieferung 
/ Leistungsumfang / Weiterleitungsver-
bot / Befreiung von der Leistungspflicht

1.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen 
gesamten Bedarf an Energie an seine 
vertraglich benannte Entnahmestelle. 
Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze 
des Netzanschlusses, über den der 
Kunde beliefert und mittels Marktlokati-
ons-Identifikationsnummer energiewirt-
schaftlich identifiziert wird. Von der Ge-
samtabnahmeverpflichtung nach Satz 1 
ausgenommen ist die in Eigenerzeu-
gungsanlagen produzierte elektrische 
Energie, die ausschließlich vom Kunden 
selbst verbraucht wird (Eigenversor-
gung). Entsprechendes gilt für Mengen, 
die im Rahmen der gemeinschaftlichen 
Gebäudeversorgung nach § 42b EnWG 
bezogen werden. Eine Aufnahme, Erwei-
terung oder Einschränkung der Eigenver-
sorgung ist dem Lieferanten zwei Mo-
nate vorab anzuzeigen. Voraussetzung 
für die Belieferung ist, dass der Kunde 
Letztverbraucher ist, der die Energie 
überwiegend für den Eigenverbrauch im 
Haushalt kauft und nutzt und die Belie-
ferung über Standardlastprofile erfolgt 
(keine Leistungsmessung). Eine Beliefe-
rung an Gewerbekunden – unabhängig 
vom Jahresstromverbrauch –ist ausge-
schlossen und berechtigt den Lieferan-
ten, den Vertrag mit sofortiger Wirkung 
in Textform zu kündigen. 

1.2. Der Kunde wird die Energie lediglich zur 
eigenen Versorgung nutzen. Eine Weiter-
leitung an Dritte ist nur mit Zustimmung 
des Lieferanten zulässig. Sofern der 
Kunde den Strom auch für gewerbliche 
Zwecke verbraucht, ist der Jahresstrom-
verbrauch auf maximal 10.000 kWh be-
grenzt. Eine Belieferung, die über die 
Jahreshöchstgrenze hinaus geht ist aus-
geschlossen und berechtigt den Liefe-
ranten, den Vertrag mit sofortiger Wir-
kung in Textform zu kündigen. 

1.3. Bei einer Unterbrechung oder bei Unre-
gelmäßigkeiten in der Energieversorgung 
ist der Lieferant, soweit es sich um Fol-
gen einer Störung des Netzbetriebs ein-
schließlich des Netzanschlusses han-
delt, von seiner Leistungspflicht befreit. 
Zu den möglichen Ansprüchen des Kun-
den gegen den Netzbetreiber wird auf 
Ziffer 8 verwiesen. 

1.4. Wird den Parteien die Erfüllung der Leis-
tungspflichten durch unvorhersehbare 
Umstände, auf die sie keinen Einfluss ha-
ben und deren Abwendung mit einem an-
gemessenen technischen oder wirt-
schaftlichen Aufwand nicht erreicht wer-
den kann (insbesondere höhere Gewalt 
wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Pan-
demien, Arbeitskampfmaßnahmen, ho-
heitliche Anordnungen) unmöglich ge-
macht, so sind die Parteien von ihren ver-
traglichen Leistungspflichten befreit, so-
lange diese Umstände noch andauern. 

1.5. Der Lieferant ist weiter von seiner Leis-
tungspflicht befreit, soweit und solange 
der Netzbetreiber den Netzanschluss 
und/oder die Anschlussnutzung bzw. der 

Messstellenbetreiber den Messstellen-
betrieb auf eigene Initiative unterbro-
chen hat. Schadensersatzansprüche 
des Kunden gegen den Lieferanten blei-
ben für den Fall unberührt, dass den Lie-
feranten an der Unterbrechung ein Ver-
schulden trifft. 

1.6. Der Kunde hat die Stadtwerke vier Wo-
chen vor der geplanten Inbetriebnahme 
von Erzeugungsanlagen zum Eigenver-
brauch in Textform über die Anlage(n) 
und deren Leistung zu informieren. 

1.7. Eine Belieferung an Gewerbekunden – 
unabhängig vom Jahresstromverbrauch 
– die Messung durch Mehrtarifzähler, so-
wie die Nutzung der Energie für den Be-
trieb von Nachtspeicheranlagen, Wärme-
pumpen und Photovoltaikanlagen ist
ausgeschlossen – es sei denn dies ist
nach den jeweiligen Besonderen Bedin-
gungen gestattet – und berechtigt den
Lieferant, den Vertrag mit sofortiger Wir-
kung in Textform zu kündigen.

2. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszah-
lungen / Abrechnung / Anteilige Preisbe-
rechnung / Abrechnungsinformationen /
Verbrauchshistorie

2.1. Die Menge der gelieferten Energie wird 
durch Messeinrichtungen bzw. Messsys-
teme oder ein intelligentes Messsystem 
i.S.d. MsbG (oder rechtmäßige Ersatz-
wertbildung) des zuständigen Messstel-
lenbetreibers ermittelt. Ein intelligentes
Messsystem besteht nach § 2 Nr. 7
MsbG aus einer modernen Messeinrich-
tung, die über ein Smart-Meter-Gateway
in ein Kommunikationsnetz eingebunden
ist. Die Ablesung der Messwerte  wird
vom Messstellenbetreiber oder Lieferan-
ten oder, sofern keine Fernübermittlung
der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intel-
ligentes Messsystem) erfolgt, auf Ver-
langen des Lieferanten oder des Mess-
stellenbetreibers kostenlos vom Kunden
selbst durchgeführt. Erfolgt eine Fern-
übermittlung der Verbrauchsdaten (z. B.
über ein intelligentes Messsystem), wird
die Ablesung der Messwerte in begrün-
deten Einzelfällen, z. B. für die Dauer ei-
nes technisch bedingten Ausfalls der
Fernkommunikation, ebenfalls auf Ver-
langen des Lieferanten kostenlos vom
Kunden selbst durchgeführt, sofern dies
für die Abrechnung nach diesem Vertrag
erforderlich ist. Verlangt der Lieferant
eine Selbstablesung des Kunden, fordert
der Lieferant den Kunden rechtzeitig
dazu auf. Die Ablesung der Messeinrich-
tungen erfolgt zum Zwecke der Abrech-
nung, etwa anlässlich eines Lieferanten-
wechsels oder bei Vorliegen eines be-
rechtigten Interesses des Lieferanten an 
einer Überprüfung der Ablesung, und
zum Zwecke der Erstellung der Abrech-
nungsinformationen. Der Kunde kann ei-
ner Selbstablesung widersprechen,
wenn ihm diese nicht zumutbar ist.

2.2. Soweit der Kunde für einen bestimmten 
Abrechnungszeitraum trotz entspre-
chender Verpflichtung keine Ableseda-
ten übermittelt hat oder der Lieferant 
aus anderen Gründen, die er nicht zu 

vertreten hat, den tatsächlichen Ver-
brauch nicht ermitteln kann (etwa, weil 
keine Messwerte bzw. vom Messstellen-
betreiber rechtmäßig ermittelten Ersatz-
werte verfügbar sind), kann der Liefe-
rant den Verbrauch auf der Grundlage 
der letzten Ablesung oder bei einem 
Neukunden nach dem Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden jeweils unter ange-
messener Berücksichtigung der tatsäch-
lichen Verhältnisse schätzen. Vom Kun-
den zu vertretende Rechnungskorrektu-
ren in Folge unterlassener Mitteilung 
bzw. fehlerhafter Zählerstände werden 
mit jeweils 20,– € berechnet. 

2.3. Der Kunde hat nach vorheriger Benach-
richtigung dem mit einem Ausweis ver-
sehenen Beauftragten des Lieferanten 
oder des Messstellenbetreibers den Zu-
tritt zu seinem Grundstück und zu sei-
nen Räumen zu gestatten, soweit dies 
zur Ermittlung der preislichen Bemes-
sungsgrundlagen, im Rahmen des Be-
triebs, zur Wartung eines intelligenten 
Messsystems oder zur Ablesung der 
Messeinrichtungen erforderlich ist. Die 
Benachrichtigung kann durch Mitteilung 
an den Kunden oder durch Aushang am 
oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie 
muss mind. eine Woche vor dem Betre-
tungstermin erfolgen; mind. ein Ersatz-
termin ist anzubieten. Der Kunde hat da-
für Sorge zu tragen, dass die Messein-
richtung bzw. das intelligente Messsys-
tem  zugänglich ist. Wenn der Kunde den 
Zutritt unberechtigt verweigert oder be-
hindert, stellt der Lieferant dem Kunden 
die dadurch entstandenen Kosten nach 
tatsächlichem Aufwand in Rechnung. 

2.4. Der Lieferant kann vom Kunden monatli-
che Abschlagszahlungen verlangen. Die 
Höhe der Abschlagszahlung richtet sich 
nach dem Verbrauch des vorhergehen-
den Abrechnungszeitraums und dem ak-
tuellen Vertragspreis oder nach dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleich-
barer Kunden und dem aktuellen Ver-
tragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass der Verbrauch erheblich abweicht, 
ist dies angemessen zu berücksichtigen. 
Im Falle einer monatlichen Abrechnung 
entfällt das Recht des Lieferanten nach 
Satz 1.  

2.5. Werden monatliche Abschlagszahlungen 
erhoben, erfolgt die Abrechnung zum Ende 
jedes vom Lieferanten festgelegten Abrech-
nungszeitraums, der ein Jahr nicht über-
schreitet, und zum Ende des Vertragsver-
hältnisses. Abweichend von Satz 1 hat der 
Kunde das Recht, eine kostenpflichtige mo-
natliche, vierteljährliche oder halbjährliche 
Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage 
einer gesonderten Vereinbarung mit dem 
Lieferanten erfolgt. In jeder Abrechnung 
wird der tatsächliche Umfang der Beliefe-
rung unter Anrechnung der Abschlagszah-
lungen abgerechnet. Ergibt sich eine Ab-
weichung der Abschlagszahlungen von der 
Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, 
so wird der zu viel oder zu wenig berech-
nete Betrag unverzüglich erstattet bzw. 
nachentrichtet, spätestens aber mit der 
nächsten Abschlagszahlung verrechnet. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Herne AG zur Lieferung von Strom an 
Haushaltskunden/ Letztverbraucher mit SLP-Zählern der Stadtwerke Herne AG 
(außerhalb der Grundversorgung) 



 

2.6. Ist die Messstelle des Kunden mit einem 
intelligenten Messsystem ausgestattet, 
ist der Lieferant berechtigt, anstelle der 
Erhebung von Abschlagszahlungen die 
Entgelte nach diesem Vertrag für die im 
Liefermonat gelieferte Energie innerhalb 
von drei Wochen nach dem Liefermonat 
abzurechnen. 

2.7. Die Abrechnung nach Ziffer 2.5 oder Zif-
fer 2.6 wird nach Wahl des Lieferanten 
in elektronischer  oder in Papierform er-
stellt.  Erhält der Kunde Abrechnungen in 
Papierform, erfolgt die Übermittlung der 
Abrechnungen auf Wunsch auch in 
elektronischer Form. Erhält der Kunde 
elektronische Abrechnungen, erfolgt die 
Übermittlung der Abrechnungen auf 
Wunsch auch einmal jährlich in Papier-
form.  

2.8. Erhält der Kunde eine elektronische Ab-
rechnung und erfolgt keine Fernüber-
mittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über 
ein intelligentes Messsystem), erhält er 
unentgeltlich die (in jeder Rechnung be-
reits enthaltenen) Abrechnungsinforma-
tionen nach § 40b EnWG automatisch 
alle sechs Monate und auf Wunsch alle 
drei Monate. Erfolgt eine Fernübermittlung 
der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelli-
gentes Messsystem) und rechnet der Liefe-
rant nicht monatlich ab, erhält der Kunde 
unentgeltlich die Abrechnungsinformatio-
nen nach § 40b EnWG automatisch monat-
lich. 

2.9. Auf Wunsch des Kunden stellt der Liefe-
rant dem Kunden und/oder einem von 
diesem benannten Dritten, soweit ver-
fügbar, ergänzende Informationen zu 
dessen Verbrauchshistorie zur Verfü-
gung. Der Lieferant stellt dem Kunden 
die dadurch entstandenen Kosten nach 
tatsächlichem Aufwand in Rechnung. 

2.10. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferan-
ten verlangen, eine Nachprüfung der 
Messeinrichtungen bzw. des intelligen-
ten Messsystems an seiner Entnahme-
stelle durch eine Eichbehörde oder eine 
staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 
40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die 
Kosten der Nachprüfung fallen dem Kun-
den nur dann zur Last, sofern die eich-
rechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht 
überschritten werden. 

2.11. Ergibt eine Nachprüfung der Messein-
richtungen bzw. des intelligenten Mess-
systems eine Überschreitung der eich-
rechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder 
werden Fehler in der Ermittlung des 
Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. 
auch bei einer Rechnung auf der Grund-
lage falscher Messwerte), so wird der zu 
viel oder zu wenig berechnete Betrag un-
verzüglich erstattet bzw. nachentrichtet 
oder mit der nächsten Abschlagszahlung 
verrechnet. Ist das Ausmaß des Fehlers 
nicht einwandfrei festzustellen oder 
zeigt eine Messeinrichtung nicht an (und 
liegen auch keine rechtmäßig ermittelten 
Ersatzwerte vor), so ermittelt der Liefe-
rant den Verbrauch für die Zeit seit der 
letzten fehlerfreien Ablesung durch 
Schätzung entsprechend Ziffer 2.2. An-
sprüche nach dieser Ziffer sind auf den 
der Feststellung des Fehlers vorherge-
henden Ablesezeitraum beschränkt, es 
sei denn, die Auswirkung des Fehlers 
kann über einen größeren Zeitraum fest-
gestellt werden; in diesem Fall ist der 

Anspruch auf längstens drei Jahre be-
schränkt. 

2.12. Ändert sich das vertragliche Entgelt 
während des Abrechnungszeitraums 
oder beginnt oder endet der Abrechnungs-
zeitraum untermonatlich (z. B. bei unter-
monatlicher Aufnahme oder Beendigung 
der Belieferung), so rechnet der Lieferant 
verbrauchsunabhängige Preisbestand-
teile tagesgenau ab. Für die Abrechnung 
geänderter verbrauchsabhängiger Preis-
bestandteile wird die nach Ziffer 2.1 er-
mittelte Verbrauchsmenge des Kunden 
im Abrechnungszeitraum auf Grundlage 
einer Schätzung nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und 
nach der Preisänderung aufgeteilt, wo-
bei jahreszeitliche Verbrauchsschwan-
kungen auf der Grundlage vergleichbarer 
Erfahrungswerte angemessen zu be-
rücksichtigen sind. Die nach der Preisän-
derung anfallenden Abschlagszahlungen 
können entsprechend angepasst wer-
den. 

3. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zah-
lungsverweigerung / Aufrechnung 

3.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei 
Wochen nach Zugang der Rechnung, Ab-
schläge und Vorauszahlungen zu dem 
vom Lieferanten nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit 
Verlangen der Vorauszahlung festgeleg-
ten Zeitpunkt fällig und im Wege des 
Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauf-
trag oder Überweisung (auch durch Bar-
überweisung) oder von Jahreszahlern 
inkl. 2 % Bonus mittels Überweisung zu 
zahlen. 

3.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsver-
zug, kann der Lieferant angemessene 
Maßnahmen zur Durchsetzung seiner 
Forderung ergreifen. Fordert der Liefe-
rant erneut zur Zahlung auf oder lässt 
der Lieferant den Betrag durch Beauftra-
gung eines Inkassodienstleisters (auch 
des Netzbetreibers) einziehen, stellt er 
dem Kunden die dadurch entstandenen 
Kosten nach tatsächlichem Aufwand in 
Rechnung. Bei erforderlichen Rücklast-
schriften werden die bei den jeweiligen 
Geldinstituten anfallenden Kosten wei-
terberechnet. 

3.3. Einwände gegen Rechnungen berechti-
gen zum Zahlungsaufschub oder zur 
Zahlungsverweigerung nur, 

3.3.1. sofern der in einer Rechnung an-
gegebene Verbrauch ohne er-
sichtlichen Grund mehr als dop-
pelt so hoch wie der vergleich-
bare Verbrauch im vorherigen Ab-
rechnungszeitraum ist und der 
Kunde eine Nachprüfung der 
Messeinrichtung verlangt und so-
lange durch die Nachprüfung 
nicht die ordnungsgemäße Funk-
tion der Messeinrichtung festge-
stellt ist 

oder 

3.3.2. sofern aus Sicht eines verständi-
gen Kunden die ernsthafte Mög-
lichkeit eines offensichtlichen 
Fehlers besteht, z. B. bei falschen 
Kundennamen, verwechselten 
Entnahmestellen, ohne Weiteres 
erkennbaren Rechenfehlern oder 
bei weit außerhalb der Plausibili-
tät liegenden Verbrauchsmengen, 

auch wenn eine Nachprüfung der 
Messeinrichtung deren ordnungs-
gemäße Funktion bestätigt hat. 

Rechte des Kunden nach § 315 BGB blei-
ben von dieser Ziffer 3.3 unberührt. 

3.4. Gegen Forderungen des Lieferanten 
kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenan-
sprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt 
nicht für Ansprüche des Kunden auf-
grund vollständiger oder teilweiser 
Nichterfüllung oder mangelhafter Erfül-
lung der Hauptleistungspflichten. Wei-
terhin gilt dies nicht für Forderungen des 
Kunden, die im Rahmen des Rückabwick-
lungsverhältnisses nach Widerruf des 
Vertrags entstehen. 

4. Vorauszahlung / Sicherheitsleistungen / 
Bargeld- oder Chipkartenzähler 

4.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine mo-
natliche Vorauszahlung in angemessener 
Höhe verlangen, wenn der Kunde mit ei-
ner Zahlung aus dem Vertrag in nicht un-
wesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn 
der Kunde innerhalb eines Zeitraums von 
zwölf Monaten wiederholt in Zahlungs-
verzug gerät oder in sonstigen begrün-
deten Fällen. 

4.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind 
dem Kunden Beginn, Höhe und die 
Gründe für die Vorauszahlung sowie die 
Voraussetzungen für ihren Wegfall mit-
zuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszah-
lungen legt der Lieferant nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Voraus-
zahlung ist frühestens zum Lieferbeginn 
fällig. Die Höhe der Vorauszahlung rich-
tet sich nach dem Verbrauch des vorher-
gehenden Abrechnungszeitraums und 
dem aktuellen Vertragspreis oder dem 
durchschnittlichen Verbrauch vergleich-
barer Kunden und dem aktuellen Ver-
tragspreis. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer 
ist, ist dies angemessen zu berücksichti-
gen. 

4.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils 
nächsten vom Kunden nach dem Vertrag 
zu leistenden Zahlung (Abschläge nach 
Ziffer 4.1 oder Rechnungsbeträge) ver-
rechnet. Ergibt sich dabei eine Abwei-
chung der Vorauszahlung von der zu leis-
tenden Zahlung, so wird der zu viel oder 
zu wenig berechnete Betrag unverzüg-
lich erstattet bzw. nachentrichtet. 

4.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, 
kann der Lieferant beim Kunden ein Vo-
rauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder 
Chipkartenzähler) einrichten und betrei-
ben bzw. den Messstellenbetreiber da-
mit beauftragen. 

4.5. Anstelle einer Vorauszahlung kann der 
Lieferant eine Sicherheitsleistung in 
Höhe der für einen Zeitraum von zwei 
Liefermonaten voraussichtlich durch-
schnittlich zu leistenden Zahlungen ver-
langen. Sofern die Parteien nichts ande-
res vereinbaren, ist eine Sicherheitsleis-
tung nur zulässig in Form von Barsicher-
heiten und/oder einer unbedingten, un-
widerruflichen, selbstschuldnerischen 
Bürgschaft einer europäischen Bank. Die 
sich verbürgende Bank muss ein Rating 
im „A“-Bereich von Standard & Poors 
oder ein gleichwertiges Rating einer an-
deren international anerkannten Rating-
Agentur aufweisen. Barsicherheiten 



werden zum jeweiligen Basiszinssatz 
nach § 247 BGB verzinst. 

4.6. Der Lieferant kann sich aus der Sicher-
heit befriedigen, sobald der Kunde mit 
seinen Zahlungsverpflichtungen in Ver-
zug ist. Der Lieferant wird die Sicherheit 
nur in dem Umfang verwerten, in dem 
dies zur Erfüllung der rückständigen Zah-
lungsverpflichtungen erforderlich ist. 
Kursverluste beim Verkauf von Wertpa-
pieren gehen zu Lasten des Kunden. 

4.7. Die Verwertung der Sicherheit nach Zif-
fer 4.6 wird der Lieferant dem Kunden 
unter Fristsetzung schriftlich androhen, 
es sei denn nach den Umständen des 
Einzelfalls besteht Grund zu der An-
nahme, dass eine Befriedigung aus der 
Sicherheit zu spät erfolgen würde. Ist 
der Abschluss des Vertrages für den 
Kunden ein Handelsgeschäft, beträgt die 
Frist wenigstens eine Woche. In allen üb-
rigen Fällen beträgt sie einen Monat. 

4.8. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzu-
geben, soweit ihre Voraussetzungen 
weggefallen sind. 

4.9. Die Regelungen zur Einstellung und Un-
terbrechung der Belieferung sowie zur 
Kündigung in Ziffer 7 bleiben unberührt. 

4.10. Statt Vorauszahlung oder Sicherheits-
leistung zu verlangen, kann der Lieferant 
beim Kunden einen Bargeld- oder Chip-
kartenzähler oder sonstige vergleichbare 
Vorkassensysteme einrichten und be-
treiben, wenn a) nach den Umständen 
des Einzelfalles Grund zu der Annahme 
besteht, dass der Kunde seinen Zah-
lungsverpflichtungen ganz oder teil-
weise nicht oder nicht rechtzeitig nach-
kommt oder b) mindestens zwei Zah-
lungserinnerung im Abrechnungsjahr 
vorliegen oder c) eine schlechte Boni-
tätsauskunft vorliegt. Der Kunde ist 
rechtzeitig über den Einbau der Messein-
richtung zu unterrichten. Den Zeitpunkt 
des Einbaus legt der Lieferant nach billi-
gem Ermessen (§ 315 BGB) fest. 

5. Erbringung von Dienstleistungen nach §
41d EnWG

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten 
den Abschluss einer vertraglichen Vereinba-
rung mit einem Dritten über die Erbringung 
von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- 
oder Mindererzeugung sowie von Mehr- oder 
Minderverbrauch elektrischer Arbeit und über 
einen anderen Bilanzkreis unverzüglich mitzu-
teilen. Der Lieferant wird die Erbringung der 
Dienstleistung auf Grundlage einer gesonder-
ten Vereinbarung – soweit und solange diese 
nicht durch eine Festlegung der Bundesnetza-
gentur entbehrlich wird – gegen angemesse-
nes Entgelt ermöglichen. 

6. Änderungen des Vertrags und dieser Be-
dingungen

Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den 
gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingun-
gen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. 
B. EnWG, StomGVV, StomNZV, MsbG, MessEG
und MessEV, höchstrichterliche Rechtspre-
chung, Festlegungen und Beschlüsse der
BNetzA). Das vertragliche Äquivalenzverhält-
nis kann nach Vertragsschluss durch unvor-
hersehbare Änderungen der gesetzlichen oder 
sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch
Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter
Inhalt nicht bereits – etwa in der Phase zwi-
schen dem Abschluss des förmlichen

Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkraft-
treten – absehbar war), die der Lieferant nicht 
veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss 
hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört 
werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss 
eine im Vertrag entstandene Lücke nicht un-
erhebliche Schwierigkeiten bei der Durchfüh-
rung des Vertrags entstehen lassen (etwa 
wenn die Rechtsprechung eine Klausel für un-
wirksam erklärt), die nur durch eine Anpas-
sung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In 
solchen Fällen ist der Lieferant verpflichtet, 
den Vertrag – mit Ausnahme des Entgelts – 
unverzüglich insoweit anzupassen und/oder 
zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des 
Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Ge-
genleistung und/oder der Ausgleich entstan-
dener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- 
und Durchführung des Vertragsverhältnisses 
erforderlich macht (z. B.mangels gesetzlicher 
Überleitungsbestimmungen). Anpassungen 
des Vertrags nach dieser Ziffer sind nur zum 
Monatserstenmöglich. Die Anpassung wird 
nur wirksam, wenn der Lieferant demKunden 
die Anpassung spätestens einen Monat vor 
dem geplantenWirksamwerden in Textform 
mitteilt. In diesem Fall hat der Kundedas 
Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist zumZeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Vertragsanpassung zu kündigen. Hie-
rauf wird der Kunde vom Lieferanten in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen. 

7. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kün-
digung / Sonderkündigungsrecht bei Ein-
bau intelligentes Messsystem

7.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Liefe-
rung sofort einzustellen und die An-
schlussnutzung durch den zuständigen 
Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, 
wenn der Kunde in nicht unerheblichem 
Maße schuldhaft Energie unter Umge-
hung, Beeinflussung oder vor Anbrin-
gung der Messeinrichtungen verwendet 
(„Energiediebstahl“) und die Unterbre-
chung zur Verhinderung einer weiteren 
unberechtigten Energieentnahme erfor-
derlich ist. 

7.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe 
des Doppelten der rechnerisch auf den 
laufenden Kalendermonat entfallenden 
Abschlags- oder Vorauszahlung, mindes-
tens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- 
und Inkassokosten, ist der Lieferant 
ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzu-
stellen und die Anschlussnutzung durch 
den zuständigen Netzbetreiber unter-
brechen zu lassen. Bei der Berechnung 
des Mindestbetrags bleiben nicht titu-
lierte Forderungen außer Betracht, die 
der Kunde schlüssig beanstandet hat 
oder die wegen einer Vereinbarung zwi-
schen Lieferanten und Kunden noch 
nicht fällig sind oder die aus einer strei-
tigen und noch nicht rechtskräftig ent-
schiedenen Preiserhöhung des Lieferan-
ten resultieren. Die Unterbrechung un-
terbleibt, wenn die Folgen der Unterbre-
chung außer Verhältnis zur Schwere des 
Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde 
darlegt, dass hinreichende Aussicht be-
steht, dass er seinen Verpflichtungen 
vollumfänglich nachkommt. Dem Kunden 
wird die Unterbrechung spätestens vier 
Wochen vorher angedroht und die Be-
auftragung des Netzbetreibers mit der 
Unterbrechung der Anschlussnutzung 
acht Werktage vorher durch briefliche, 
unter Angabe des Zeitpunkts der Auf-
tragserteilung angekündigt. Der Liefe-
rant wird den Netzbetreiber zu dem in 

der Ankündigung genannten Zeitpunkt 
beauftragen, die Anschlussnutzung zu 
unterbrechen, wofür der Netzbetreiber 
nach den Vorgaben des einheitlichen 
Netznutzungsvertrags Strom sechs wei-
tere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird 
den Lieferanten auf etwaige Besonder-
heiten, die einer Unterbrechung zwin-
gend entgegenstehen, unverzüglich hin-
weisen. 

7.3. Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG 
ein befristetes gesetzliches Recht zur 
Versorgungsunterbrechung gegenüber 
Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG 
eingeführt, das zunächst bis zum 
30.04.2024 galt. Der Gesetzgeber plant 
derzeit, ein gesetzliches Recht zur Versor-
gungsunterbrechung gegenüber Haushalts-
kunden nach § 3 Nr. 22 EnWG in einem 
neuen § 41f EnWG einzuführen. Nach dem 
Referentenentwurf sind die Regelungen in 
§ 118b EnWG und dem geplanten § 41f
EnWG weitestgehend deckungsgleich.
Nach § 118b EnWG in der jetzigen Fas-
sung ist eine Versorgungsunterbre-
chung vier Wochen nach vorheriger An-
drohung möglich, wenn der Kunde seiner 
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung
nicht nachkommt. Dem Kunden ist  vor
der Versorgungsunterbrechung u.a. der
Abschluss einer Abwendungsvereinba-
rung, zur Vermeidung der Versorgungs-
unterbrechung, anzubieten. Die Regelun-
gen zur Unterbrechung und zur Wiederher-
stellung der Anschlussnutzung aufgrund
von Zahlungsverzug nach dieser AGB-Ziffer
sind für die Dauer der Wirksamkeit einer
abweichenden gesetzlichen Regelung ge-
genüber Haushaltskunden in dem Umfang
ausgesetzt, in dem diese abweichende Re-
gelungen trifft.

7.4. Die Kosten der Unterbrechung sowie der 
Wiederherstellung der Belieferung sind 
vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant 
stellt dem Kunden die dadurch entstan-
denen Kosten nach tatsächlichem Auf-
wand in Rechnung. Die Belieferung wird 
unverzüglich wiederhergestellt, wenn die 
Gründe für die Unterbrechung entfallen 
und die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung bezahlt sind; sofern 
keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem 
Kunden zur Verkürzung der Unterbre-
chungszeit auch bei einer erteilten Ein-
zugsermächtigung unbenommen, die 
Kosten der Unterbrechung und Wieder-
herstellung unverzüglich mittels Über-
weisung zu zahlen. 

7.5. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Frist gekündigt 
und die Lieferung eingestellt werden. 
Der Lieferant muss den Kunden unver-
züglich beim zuständigen Verteilnetzbe-
treiber abmelden. Soweit die Entnahmen 
des Kunden im Falle einer außerordentli-
chen Kündigung des Lieferanten trotz 
der Abmeldung (etwa wegen Bearbei-
tungsfristen des Netzbetreibers, Pro-
zessfristen aus den Festlegungen der 
BNetzA zu Lieferantenwechselprozes-
sen) über den Zeitpunkt der Vertragsbe-
endigung hinaus dem Lieferanten bilan-
ziell zugeordnet werden, ohne dass der 
Lieferant dafür einen Ausgleich erhält (z. 
B. im Rahmen der Mehr- oder Minder-
mengenabrechnung des Netzbetrei-
bers), schuldet der Kunde für diese fort-
währende Belieferung das Entgelt nach
diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor im Fall eines



 

Energiediebstahls nach Ziffer 7.1 oder im 
Fall eines Zahlungsverzugs unter den Vo-
raussetzungen von Ziffer 7.2 Satz 1 und 
2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden 
die Kündigung mind. zwei Wochen vorher 
anzudrohen. Die Kündigung unterbleibt 
in diesem Fall, wenn die Folgen der Kün-
digung außer Verhältnis zur Schwere des 
Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde 
darlegt, dass hinreichende Aussicht be-
steht, dass er seinen Verpflichtungen 
vollumfänglich nachkommt. Ein wichtiger 
Grund liegt weiterhin bei Vorliegen einer 
negativen Auskunft der Creditreform Bo-
niversum GmbH zur Bonität des Kunden 
vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsver-
fahren gegen das gesamte Vermögen 
des Kunden oder eines wesentlichen 
Teils dieses Vermögens eingeleitet ist  
oder wenn sich herausstellt, dass der 
Kunde während eines früheren Stromlie-
fervertrages mit dem Lieferanten mit 
Zahlungen im Verzug war und derzeit of-
fene Forderungen in Höhe von mindes-
tens € 100,- gegen ihn aus solch einem 
Vertrag oder einer Ratenzahlungsverein-
barung bestehen. 

7.6. Für den Lieferanten liegt ein wichtiger 
Grund weiterhin vor, wenn der Kunde 
ganz oder teilweise eine geschuldete Vo-
rauszahlung und/oder vereinbarte Si-
cherheitsleistung nicht leistet und sei-
ner Pflicht nicht innerhalb einer von den 
Lieferanten daraufhin gesetzten Frist 
von zwei Wochen nachkommt. Die Frist-
setzung erfolgt in einer weiteren Zah-
lungsaufforderung des Lieferanten mit 
Kündigungsandrohung. 

7.7. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, 
abweichend von der Regelung zur Lauf-
zeit auf der Vorderseite des Lieferver-
tragsformulars, bei einem bevorstehen-
den Ersteinbau eines intelligenten Mess-
systems mit einer Frist von zwei Mona-
ten auf den angekündigten Zeitpunkt 
des Einbaus zu kündigen. Der Lieferant 
wird dem Kunden in diesem Fall mit der 
Kündigung ein Angebot für den Ab-
schluss eines neuen Stromliefervertra-
ges unterbreiten. 

8. Haftung 

8.1. Der Lieferant haftet bei schuldhafter 
vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei 
Nichterfüllung der Lieferpflicht oder un-
genauer oder verspäteter Abrechnung) 
für dadurch entstandene Schäden nach 
Maßgabe von Ziffern 8.2 bis 8.6. 

8.2. Ansprüche wegen Schäden durch Unter-
brechung oder bei Unregelmäßigkeiten in 
der Energieversorgung sind, soweit es 
sich um Folgen einer Störung des Netz-
betriebs einschließlich des Netzan-
schlusses handelt, gegenüber dem Netz-
betreiber geltend zu machen. 

8.3. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kun-
den unverzüglich über die mit der Scha-
densverursachung zusammenhängen-
den Tatsachen Auskunft geben, wenn 
sie ihm bekannt sind oder von ihm in zu-
mutbarer Weise aufgeklärt werden kön-
nen. 

8.4. In allen übrigen Haftungsfällen ist die 
Haftung der Parteien sowie ihrer Erfül-
lungs- und Verrichtungsgehilfen für 
schuldhaft verursachte Schäden ausge-
schlossen, soweit der Schaden nicht 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit oder 
der schuldhaften Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten, d. h. solcher 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmä-
ßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflich-
ten). 

8.5. Im Falle einer Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, welche nicht auf Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit beruht, 
beschränkt sich die Haftung auf den 
Schaden, den die haftende Partei bei Ab-
schluss des Vertrags als mögliche Folge 
der Vertragsverletzung vorausgesehen 
hat oder unter Berücksichtigung der Um-
stände, die sie kannte oder kennen 
musste, hätte voraussehen müssen. 

8.6. Die Bestimmungen des Produkthaf-
tungsgesetzes bleiben unberührt. 

9. Informationspflichten und Vertragsbeen-
digung bei Umzug / Übertragung des 
Vertrags 

9.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferan-
ten jeden Umzug unverzüglich vorab un-
ter Angabe des Umzugsdatums, der 
neuen Anschrift und der neuen Zähler-
nummer oder Marktlokations-Identifikati-
onsnummer in Textform mitzuteilen. Im 
Regelfall muss diese Mitteilung bis spä-
testens zehn Werktage vor dem Um-
zugsdatum erfolgen, um dem Lieferan-
ten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummel-
dung beim Netzbetreiber zu ermögli-
chen. 

9.2. Der Lieferant wird dem Kunden – sofern 
kein Fall nach Ziffer 9.3 vorliegt – an der 
neuen Entnahmestelle auf Grundlage 
des Vertrages weiterbeliefern. Die Belie-
ferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt 
voraus, dass der Kunde dem Lieferanten 
das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt 
hat. 

9.3. Bei Umzug innerhalb des Gebiets des 
bisherigen Netzbetreibers kann der 
Kunde den Vertrag mit einer Frist von 
sechs Wochen in Textform und unter 
Mitteilung seiner zukünftigen Anschrift 
oder der zur Bezeichnung seiner zukünf-
tigen Entnahmestelle verwendeten 
Marktlokations-Identifikationsnummer 
kündigen. Die Kündigung kann mit Wir-
kung zum Zeitpunkt des Auszugs oder 
mit Wirkung zu einem späteren Zeit-
punkt erklärt werden. Die Kündigung be-
endet diesen Vertrag nicht und der Lie-
ferant wird den Kunden zu den bisheri-
gen Vertragsbedingungen an seinem 
neuen Wohnsitz weiterbeliefern, wenn 
der Lieferant dem Kunden dies binnen 
zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung 
anbietet und die Belieferung an dessen 
neuem Wohnsitz möglich ist. Die Beliefe-
rung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt 
voraus, dass der Kunde dem Lieferanten 
das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt 
hat. 

9.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden 
nach Ziffer 9.1 aus Gründen, die dieser 
zu vertreten hat, und wird dem Lieferan-
ten die Tatsache des Umzugs auch 
sonst nicht bekannt, ist der Kunde ver-
pflichtet, weitere Entnahmen an seiner 
bisherigen Entnahmestelle, für die der 

Lieferant gegenüber dem örtlichen Netz-
betreiber einstehen muss und für die er 
von keinem anderen Kunden eine Vergü-
tung zu fordern berechtigt ist, nach den 
Preisen des Vertrags zu vergüten. Die 
Pflicht des Lieferanten zur unverzügli-
chen Abmeldung der bisherigen Entnah-
mestelle und Ansprüche des Lieferanten 
auf entgangenen Gewinn wegen einer 
nicht oder verspätet erfolgten Beliefe-
rung an der neuen Entnahmestelle blei-
ben unberührt. 

9.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte 
und Pflichten aus dem Vertrag als Ge-
samtheit auf einen personell, technisch 
und wirtschaftlich leistungsfähigen Drit-
ten zu übertragen. Eine Übertragung 
nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens 
sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der 
Übertragung unter Angabe dieses Zeit-
punkts mitzuteilen. Im Falle einer Über-
tragung hat der Kunde das Recht, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Übertragung zu kündigen. 
Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten 
in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 
Das Recht zur Abtretung von Forderun-
gen nach § 398 BGB sowie eine gesetz-
liche Rechtsnachfolge, insbesondere bei 
Übertragungen i. S. d. Umwandlungsge-
setzes, bleiben von dieser Ziffer unbe-
rührt. 

10. Datenschutz 

10.1. Verantwortlicher im Sinne der gesetzli-
chen Bestimmungen zum Datenschutz 
(z.B. Datenschutz-Grundverordnung – 
DS-GVO, Bundesdatenschutzgesetz – 
BDSG) für die Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten des Kunden ist:  

Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18, 
44623 Herne,  
E-Mail: kundenservice@stadtwerke-
herne.de, Tel.: 02323/592-0,  
Webseite: www.stadtwerke-herne.de, 
Kontaktformular: https://ssl.stadtwerke-
herne.de/index/ kontakt/kontaktformu-
lar.html. 

10.2. Die Datenschutzbeauftragte des Liefe-
ranten steht dem Kunden für Fragen zur 
Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten unter fox-on Datenschutz GmbH, 
Pollerhofstraße 33a, 51789 Lindlar/Köln, 
www.fox-on.com, Mail: dsb@fox-on.com, 
Tel. 02266/9015920, Fax 
02266/9015929 zur Verfügung. 

10.3. Der Lieferant verarbeitet folgende Kate-
gorien personenbezogener Daten: Identi-
fikations- und Kontaktdaten des Kunden 
(z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Te-
lefonnummer), Daten zur Identifikation 
der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle 
(z.B. Zählernummer, Identifikationsnum-
mer der Marktlokation (Entnahme-
stelle)), Verbrauchsdaten, Angaben zum 
Belieferungszeitraum, Abrechnungsda-
ten (z.B. Bankverbindungsdaten), Daten 
zum Zahlungsverhalten. 

10.4. Der Lieferant verarbeitet die personen-
bezogenen Daten des Kunden zu den fol-
genden Zwecken und auf folgenden 
Rechtsgrundlagen: 

 Erfüllung (inklusive Abrechnung) des 
Energieliefervertrags und Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maßnahmen auf 
Anfrage des Kunden auf Grundlage 
des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. 

http://www.stadtwerke-herne.de/


 Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 
(z.B. aus dem Messstellenbetriebsge-
setz sowie wegen handels- oder steu-
errechtlicher Vorgaben) auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

 Wahrnehmung von Aufgaben, die im 
öffentlichen Interesse liegen (z.B. aus 
dem Messstellenbetriebsgesetz) auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-
GVO. 

 Direktwerbung und Marktforschung 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DS-GVO. Verarbeitungen auf Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO 
dürfen nur erfolgen, soweit dies zur 
Wahrung berechtigter Interessen des 
Lieferanten oder Dritter erforderlich 
ist und nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen. 

 Soweit der Kunde dem Lieferanten 
eine Einwilligung zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zur Telefon-
werbung erteilt hat, verarbeitet der 
Lieferant personenbezogene Daten 
auf Grundlage von Art. 6 Abs.1 lit. a) 
DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefon-
werbung kann der Kunde jederzeit wi-
derrufen. Der Widerruf der Einwilli-
gung erfolgt für die Zukunft und be-
rührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

 Bewertung der Kreditwürdigkeit des 
Kunden zur Minimierung von Ausfallri-
siken sowie Mitteilung von Anhalts-
punkten zur Ermittlung der Kreditwür-
digkeit des Kunden durch die Auskunf-
tei Creditreform Boniversum GmbH, 
Hellerbergstr. 11, 41460 Neuss oder 
der SCHUFA Holding AG, Massenberg-
str. 9 - 13, 44787 Bochum auf Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-
GVO. Verarbeitungen auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen 
nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen des Lieferan-
ten oder Dritter erforderlich ist und 
nicht die Interessen oder Grundrechte 
und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezo-
gener Daten erfordern, überwiegen. 
Der Lieferant übermittelt zur Ermitt-
lung der Kreditwürdigkeit personenbe-
zogene Daten zur Identifikation des 
Kunden Namen, Anschrift und Ge-
burtsdatum sowie Daten über nicht 
vertragsgemäßes oder betrügerisches 
Verhalten an die genannte Auskunftei. 
Die Auskunftei verarbeitet die erhalte-
nen Daten und verwendet sie zudem 
zum Zwecke der Profilbildung (Sco-
ring), um Dritten Informationen zur Be-
urteilung der Kreditwürdigkeit des 
Kunden zu geben. In die Berechnung 
der Kreditwürdigkeit fließen unter an-
derem die Anschriftendaten des Kun-
den ein. 

10.5. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der 
personenbezogenen Daten des Kunden 
erfolgt – im Rahmen der in Ziff. 10.4 ge-
nannten Zwecke – ausschließlich gegen-
über folgenden Empfängern bzw. Katego-
rien von Empfängern: Öffentliche Stellen 
auf Grund von Rechtsvorschriften, ex-
terne Auftragnehmer entsprechend Art. 
28 DSGVO sowie externe Stellen und in-
terne Abteilungen zur Erfüllung der un-
ter Ziff. 10.4 genannten Zwecke. 

10.6. Zudem verarbeitet der Lieferant perso-
nenbezogene Daten, die sie von den in 
Ziff. 10.5 genannten Empfängern bzw. 
Kategorien von Empfängern erhält. Er 
verarbeiten auch personenbezogene Da-
ten, die er aus öffentlich zugänglichen 
Quellen, z.B. aus Grundbüchern, Han-
delsregistern und dem Internet zulässi-
gerweise gewinnen durften. 

10.7. Eine Übermittlung der personenbezoge-
nen Daten an oder in Drittländer oder an 
internationale Organisationen erfolgt 
nicht. 

10.8. Die personenbezogenen Daten des Kun-
den werden zu den unter Ziff. 10.4 ge-
nannten Zwecken solange gespeichert, 
wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke 
erforderlich ist. Zum Zwecke der Direkt-
werbung und der Marktforschung wer-
den die personenbezogenen Daten des 
Kunden solange gespeichert, wie ein 
überwiegendes rechtliches Interesse 
des Lieferanten an der Verarbeitung 
nach Maßgabe der einschlägigen rechtli-
chen Bestimmungen besteht, längstens 
jedoch für eine Dauer von zwei Jahren 
über das Vertragsende hinaus. 

10.9. Der Kunde hat gegenüber dem Lieferan-
ten Rechte auf Auskunft über seine ge-
speicherten personenbezogenen Daten 
(Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der Da-
ten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder 
sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-
GVO); Löschung, wenn die Speicherung 
unzulässig ist, der Zweck der Verarbei-
tung erfüllt und die Speicherung daher 
nicht mehr erforderlich ist oder der 
Kunde eine erteilte Einwilligung zur Ver-
arbeitung bestimmter personenbezoge-
ner Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-
GVO); Einschränkung der Verarbeitung, 
wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 DS-GVO 
genannten Voraussetzungen gegeben 
ist (Art. 18 DS-GVO); Datenübertragbar-
keit der vom Kunden bereitgestellten, ihn 
betreffenden personenbezogenen Daten 
(Art. 20 DS-GVO); Recht auf Widerruf ei-
ner erteilten Einwilligung, wobei der Wi-
derruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin 
aufgrund der Einwilligung erfolgten Ver-
arbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-
GVO) und Recht auf Beschwerde bei ei-
ner Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

10.10. Im Rahmen dieses Vertrags muss der 
Kunde diejenigen personenbezogenen 
Daten (vgl. Ziff. 10.3) bereitstellen, die 
für den Abschluss des Vertrags und die 
Erfüllung der damit verbundenen ver-
traglichen Pflichten erforderlich sind 
oder zu deren Erhebung der Lieferant ge-
setzlich verpflichtet ist. Ohne diese Da-
ten kann der Vertrag nicht abgeschlos-
sen bzw. erfüllt werden. 

10.11. Zum Abschluss und zur Erfüllung des 
Vertrags findet keine automatisierte 
Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling statt. Widerspruchsrecht: Der 
Kunde kann der Verarbeitung seiner per-
sonenbezogenen Daten für Zwecke der 
Direktwerbung und/oder der Marktfor-
schung gegenüber dem Lieferanten 
ohne Angabe von Gründen jederzeit wi-
dersprechen. Der Lieferant wird perso-
nenbezogenen Daten nach dem Eingang 
des Widerspruchs nicht mehr für die 
Zwecke der Direktwerbung und/oder 
Marktforschung verarbeiten und die Da-
ten löschen, wenn eine Verarbeitung 
nicht zu anderen Zwecken 

(beispielsweise zur Erfüllung des Ver-
trags) erforderlich ist. Auch anderen Ver-
arbeitungen, die der Lieferant auf die 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öf-
fentlichen Interesse i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. 
e) DS-GVO liegt, oder auf ein berechtig-
tes

Widerspruchsrecht: Der Kunde kann der 
Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten für Zwecke der Direktwerbung 
und/oder der Marktforschung gegenüber 
den Stadtwerken ohne Angabe von Grün-
den jederzeit widersprechen. Die Stadt-
werke werden personenbezogenen Daten 
nach dem Eingang des Widerspruchs 
nicht mehr für die Zwecke der Direktwer-
bung und/oder Marktforschung verarbei-
ten und die Daten löschen, wenn eine 
Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken 
(beispielsweise zur Erfüllung des Ver-
trags) erforderlich ist. Auch anderen Ver-
arbeitungen, die die Stadtwerke auf die 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öf-
fentlichen Interesse i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. 
e) DS-GVO liegt, oder auf ein berechtig-
tes Interesse i.S.d. Art.6 Abs.1 lit.f) DS-
GVO stützt, kann der Kunde gegenüber
den Stadtwerken aus Gründen, die sich
aus der besonderen Situation des Kunden
ergeben, jederzeit unter Angabe dieser
Gründe widersprechen. Die Stadtwerke
werden die personenbezogenen Daten im
Falle eines begründeten Widerspruchs
grundsätzlich nicht mehr für die betref-
fenden Zwecke verarbeiten und die Da-
ten löschen, es sei denn, er kann zwin-
gende Gründe für die Verarbeitung nach-
weisen, die die Interessen, Rechte und
Freiheiten des Kunden überwiegen, oder
die Verarbeitung dient der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen. Der Widerspruch ist
zu richten an: Stadtwerke Herne
AG,Grenzweg 18, 44623 Herne; Fax.:
02323/592-222, E-Mail: kundenser-
vice@stadtwerke-herne.de.

Interesse i.S.d. Art.6 Abs.1 lit.f) DS-GVO 
stützt, kann der Kunde gegenüber dem 
Lieferanten aus Gründen, die sich aus 
der besonderen Situation des Kunden er-
geben, jederzeit unter Angabe dieser 
Gründe widersprechen. Der Lieferant 
wird die personenbezogenen Daten im 
Falle eines begründeten Widerspruchs 
grundsätzlich nicht mehr für die betref-
fenden Zwecke verarbeiten und die Da-
ten löschen, es sei denn, er kann zwin-
gende Gründe für die Verarbeitung nach-
weisen, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten des Kunden überwiegen, oder 
die Verarbeitung dient der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. Der Widerspruch ist 
zu richten an: Stadtwerke Herne AG, 
Grenzweg 18, 44623 Herne; kundeser-
vice@stadtwerke-herne.de. 

11. Informationen zu Wartungsdiensten und
-entgelten / Lieferantenwechsel

11.1. Aktuelle Informationen zu Wartungs-
diensten und -entgelten sind beim je-
weils zuständigen Netzbetreiber erhält-
lich. 

11.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und 
unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der 
Lieferant verpflichtet, dem neuen Liefe-
ranten den für ihn maßgeblichen Ver-
brauch des vergleichbaren



Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit 
der Lieferant aus Gründen, die er nicht 
zu vertreten hat, den Verbrauch nicht er-
mitteln kann, ist der geschätzte Ver-
brauch anzugeben. 

12. Streitbeilegungsverfahren

12.1. Energieversorgungsunternehmen und 
Messstellenbetreiber (Unternehmen) 
sind verpflichtet, Beanstandungen von 
Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbrau-
cher) insbesondere zum Vertragsschluss 
oder zur Qualität von Leistungen des Un-
ternehmens (Verbraucherbeschwerden), 
die den Anschluss an das Versorgungs-
netz, die Belieferung mit Energie sowie 
die Messung der Energie betreffen, im 
Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb 
einer Frist von vier Wochen ab Zugang 
beim Unternehmen zu beantworten. Ver-
braucherbeschwerden sind zu richten 
an: Stadtwerke Herne AG, Grenzweg 18, 
44623 Herne, Telefon: 02323 592-555, 
E-Mail: kundenservice@stadtwerke-
herne.de. 

12.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die 
Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG 
sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensord-
nung zur Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens anzurufen, wenn das 
Unternehmen der Beschwerde nicht ab-
geholfen oder auf diese nicht innerhalb 
der Bearbeitungsfrist geantwortet hat. § 
14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das 
Unternehmen ist verpflichtet, an dem 
Verfahren bei der Schlichtungsstelle teil-
zunehmen. Die Einreichung einer Be-
schwerde bei der Schlichtungsstelle 
hemmt die gesetzliche Verjährung ge-
mäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht 
der Beteiligten, die Gerichte anzurufen 
oder ein anderes Verfahren (z. B. nach 
dem EnWG) zu beantragen, bleibt unbe-
rührt. 

Die Kontaktdaten der Schlichtungs-
stelle sind derzeit:  
Schlichtungsstelle Energie e. V.,  
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,  
Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 
030/2757240–69,  
E-Mail: info@schlichtungsstelle-ener-
gie.de,
Homepage: www.schlichtungsstelle-
energie.de.

12.3. Allgemeine Informationen der BNetzA 
zu Verbraucherrechten für den Bereich 
Elektrizität und Gas sind erhältlich über 
den  
Verbraucherservice Energie, Bundes-
netzagentur,  
Postfach 8001, 53105 Bonn,  
Telefon: 030/22480-500, Telefax: 
030/22480-323,  
E-Mail: verbraucherservice-ener-
gie@bnetza.de.

12.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über 
die Online-Streitbeilegungs-Plattform 
der Europäischen Union kostenlose Hilfe-
stellung für die Einreichung einer Ver-
braucherbeschwerde zu einem Online-
Kaufvertrag oder Online-Dienstleis-
tungsvertrag sowie Informationen über 
die Verfahren an den Verbraucher-
schlichtungsstellen in der Europäischen 
Union zu erhalten. Die Online-Streitbeile-
gungs-Plattform kann unter folgendem 
Link aufgerufen werden: http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr/. 

13. Allgemeine Informationen nach dem
Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren 
Energienutzung durch Endkunden wird bei der 
Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste 
geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter 
von Energieaudits und Anbieter von Energie-
effizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiter-
führende Informationen zu der sog. Anbieter-
liste und den Anbietern selbst erhalten sie un-
ter www.bfee-online.de. Sie können sich zu-
dem bei der Deutschen Energieagentur über 
das Thema Energieeffizienz umfassend infor-
mieren. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.energieeffizienz-online.info. 

14. Schlussbestimmungen

14.1. Diese Bedingungen sind abschließend. 
Mündliche Nebenabreden bestehen 
nicht. 

14.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Ver-
trags unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so bleibt der Vertrag 
im Übrigen davon unberührt. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.energieeffizienz-online.info/
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